
 

 
 

 

 

 
Der Service einer Gruppen-Diensthaftpflichtversicherung, die wir für unsere im 
Dienst befindlichen Mitglieder abgeschlossen haben, gibt ihnen am Arbeits-
platz Versicherungsschutz.  
Für die Mitglieder des Philologen-Verbandes Nordrhein-Westfalen kostet die-
ser Schutz nicht extra, die Versicherung ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.  
 
Der Versicherungsschutz setzt eine dreimonatige Mitgliedschaft im Philologen-
Verband NW voraus.  
 
Die Diensthaftpflichtversicherung des Philologen-Verbandes Nordrhein-
Westfalen wird in folgenden beispielhaften Fällen wirksam: 
 

� Ansprüche aus Schäden, die der Versicherte beim Experimentalunter-
richt (z.B. im Fach Chemie) verschuldet. 

 
� Ansprüche aus Schäden, die der Versicherte bei der Leitung oder Be-

aufsichtigung von Klassenfahrten, Ausflügen u.ä. verschuldet. Dies gilt 
auch für Aufenthalte in Landschulheimen und Herbergen im Inland und 
bei einem vorübergehenden Aufenthalt bis zu einem Jahr im Ausland.  

 
� Ansprüche aus Schäden beim Erteilen von Nachhilfeunterricht und 

Hausaufgabenbetreuung in Schule. 
 

� Ansprüche aus Schäden bei Elternversammlungen, Schulfesten, Schul-
feiern und anderen Schulveranstaltungen, die nicht über den allgemein 
üblichen Rahmen hinausgehen. 

 
� Ansprüche aus Verletzungen, die Kinder, Schüler oder Studierende bei 

einem Schulunfall oder bei einem Unfall in anderen pädagogischen Ein-
richtungen erleiden. 

 
� Ansprüche aus Schäden, die der Versicherte beim Experimentalunter-

richt mit radioaktiven Stoffen verschuldet. 
 

� Ansprüche aus Schäden, die der Versicherte als Kantor oder Organist 
verursacht. 

 
� Ansprüche aus Schäden am Schuleigentum oder an von Dritten für den 

Schulbetrieb zur Verfügung gestellten Sachen. 

 
� Ansprüche aus Schäden durch den Verlust von Schulschlüs-

seln/Dienstschlüsseln. 
 
Die Deckungssummen sind 5 Millionen Euro für Personen- und Sachschäden pauschal 
und 5.000 € bei Ansprüchen aus Sachschäden am Schuleigentum (oder an von Dritten 
für den Schulbetrieb zur Verfügung gestellten Sachen). Schadensfälle, die voraussicht-
lich eine Entschädigungspflicht herbeiführen, melden Sie bitte umgehend in der Ge-
schäftsstelle des Philologen-Verbandes Nordrhein-Westfalen. 
 
Andreas Bartsch 18.09.2007
- Schatzmeister - 
 


